
Wädenswil, 10. Juni 2013 

Schriftliche Anfrage betreffend Kinderrechte 
 
 
Die Schweiz ist 1997 der UN-Kinderrechtskonvention beigetreten. Die Konvention ist 
die am häufigsten ratifizierte völkerrechtliche Übereinkunft. Gemäss dieser 
Konvention haben Kinder, definiert - von 0 -18jährig - ein Recht gesund und sicher 
aufzuwachsen, in ihrer Entwicklung gefördert und vor Diskriminierung geschützt zu 
werden.  
Zusätzlich wird den Kindern bei Entscheiden, die sie betreffen laut Art. 12 UN-KRK 
ein Recht auf Mitsprache gewährt. Ihr Recht auf Partizipation am politischen und 
sozialen Leben einer Gemeinde wurde im Abschlussdokument der UN-
Sondersession zum Thema Kind (2002) unterstrichen. Die Mitgliedstaaten werden 
darin aufgerufen, die Bedürfnisse der Kinder vermehrt in den Blickpunkt der 
kommunalen Behörden zu rücken.  
Die CVP-Fraktion möchte deshalb vom Stadtrat wissen.  
 

1. Wie sieht die Partizipation der Kinder in Wädenswil aus? 
Wie werden die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder in Wädenswil erhoben? 
Zu welchen Themen? Wer bestimmt die Themen? 

 
2. Wie werden die Anliegen der Kinder koordiniert und die Umsetzung überprüft? 

Wer trägt dafür die Verantwortung? 
 

3. Die UNICEF hat eine Initiative für kindergerechte Lebenssituationen in der 
Schweiz gestartet, mit einem Label „Kinderfreundliche Gemeinde“.  
Kann sich der Stadtrat vorstellen dieses Label anzustreben? 
 

4. Wenn nicht: Wäre die Stadt bereit eine Standortbestimmung zur eigenen 
Kinderfreundlichkeit und eine Auswertung mit Unterstützung der UNICEF zu 
machen? Falls die Auswertung Handlungsbedarf aufzeigt, Massnahmen zu 
ergreifen? 
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